
602 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

13. 12. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Übernahme der Bundeshaftung 
für Darlehen und sonstige Kredite der Flug­
hafen Wien Betriebsgesellschaft mit be-

schränkter Haftung 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. '(1) Der Bundesminister Ifür IFinanzen 
wir,d ermächtigt, für die von der Flughafen 
Wien Betriebsgesellscha.ft mit beschränkter Haf­
tung im In- und Ausland aufzunehmenden Dar­
lehen und sonstigen Kredite namens des Bundes 
die Haftung als Bürge und Zahler (§ 1357 des 
allgemeinen Ibürgerlichen Gesetzbuches) zu über­
nehmen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur Ge­
brauch machen, wenn 

a) der Gesamtbetrag (Gegenwert) der Dar­
lehen und sonstigen Kredite 450 Millionen 
Schilling an Kapital und der Gesamtbetrag 
der Zinsen und Koste'n 450 Mil~ionen 
Schilling nicht übersteigt; \ 

b) die Kreditoperation im Einzelfall den Be­
trag (Gegenwert) von 150 Millionen Schil­
ling an Kapital nicht übersteigt; 

c) die Laufzeit der Kreditoperation 25 Jahre 
nicht übersteigt; 

d) sich die Haftung des Bundes höchstens auf 
denjenigen Anteil der Darlehen und son­
stigen Kredite samt Zinsen und Kosten 
erstreckt, ,der der Beteiligung des Bundes 
an der Flughafen Wien Betriebsgesellschaft 
mit beschränkter Haftung (500/0) ent­
spricht; 

e) die prozentuelle Gesamtbelastung der 
Kreditoperation in inländischer Währung 
unter Zugrundelegung der folgenden For­
mel nicht mehr als das Zweieinhalbfache 
des im Zeitpunkt der Kreditaufnahme 
geltenden Zinsfußes für Eskontierungen 
der Oesterreichischen Nationalbank (§ 48 
Abs. 2 des Nationalbankgesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 184, in der Fassung des Bundes­
,gesetzes BGBl. Nr. 276/1969) beträgt: 

Rückzahlungskurs abzüglich ) 
Nettoe,rlös de, r Kre~~toperation 

Z
· f' ß ___ l_n_H_un_d_e_r_ts_at_z_en __ _ 

100 X ( InS U +-
, Mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen; 

f) die. prozentuelle Gesamtbelastung der 
Kreditoperation in ausländischer Währung 
nach ·der Formel laut lit. e nicht mehr als 
das Zweieinhalbfache des arithmetischen 
Mittels aus den im Zeitpunkt der Kredit­
aufnahme geltenden offiziellen Diskont­
sätzen in Belgien, der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
den Niederlanden, Schweden, der Schweiz 
und den USA (New York) Ibeträgt; 

g) die Kreditoperation in Schilling, ßelgi­
schen Francs, Deutschen MaI'k, Französi­
schen Francs, Holländischen Gulden, 
Italienischen Liren, Japanischen Yen, 
Kanadischen Dollar, Luxemburgischen 
Francs, Pfund Sterling, Schwedischen Kro­
nen, Schweizer Franken, US-Dollar oder 
in Rechnungseinheiten, die auf mehreren 
dieser Währungen beruhen, erfolgt und 

h) der Erlös der Kreditoperation ausschließ­
lich zur Mitfinanzierung der Investitions­
vorha:ben am 'Flughafen Wien-Schwechat 
verwendet wird. 

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß 
Abs. 2 lit. e und f sind die Zuzählungsverluste 
vom Bruttoerlös in Abzug zu bringen. 

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung 
bei Krediten, bei welchen die Zinssätze jeweils 
für bestimmte Zeitabschnitte variabel festgesetzt 
werden, ist für die vertragliche Laufzeit die Ge­
samtbelastung nach der Formel laut Abs. 2 lit. e 
und f zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
maßgebend. 

(5) Vorzeitige Rückzahlungsermächtigungen 
(Kündigungsrechte) sind für die Beurteilung der 
Laufzeit nicht zu berücksichtigen. 

§ 2. Wird die Haftung des Bundes gemäß § 
Ahs. 1 und 2 für Fremdwährungsbeträge über-
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nommen, so sind diese zu den im Zeitpunkt der ' 
Haftungsühernahme vom Bundesminister für 
Finanzen jeweils festgesetzten Kassenwerten auf 
die genannten Höchstheträge anzurechnen. 

§ 3. (1) Der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, die gemäß § 1 Abs. 1 und 2 
übernommenen Haftungen über die vertraglich 
vereinbarte Laufzeit zu erstrecken, wenn 

a) eine Prolongierung der Fälligkeit der Ver­
pflichtungen aus Kreditoperationen ver­
traglim vorgesehen ist und vom Schuldner 
in Anspruch genommen wird oder zur 
Vermeidung einer Inanspruchnahme des 
Bundes aus der Haftung infolge unvor­
hersehbar eingetretener wirtschaftlicher 
oder finanzieller Schwierigkeiten des 
Hauptschuldners geboten ist und der 
Gläubiger zustimmt, 

h) durch die Prolongierung die vertraglich 
vereinharte Laufzeit um nicht mehr als 
fünf Jahre überschritten wird, 

c) die Mehrleistungen an Zinsen im Haftungs­
rahmen für Zinsen und Kosten Deckung 
finden und 

d) die Mitgesellschafter Stadt Wien und Land 
Niederösterreich ihre. Haftungen gleichfalls 
über die vereinbarte Laufzeit erstrecken. 

(2) Die sich jeweils ergebende Gesamtlaufzeit 
darf die im § 1 Abs. 2 lit. c festgesetzte Lauf­
zeit nicht überschreiten. 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen darf 
Haftungen gemäß § 1 Ahs. 1 und 2 überdies 
nur dann übernehmen, wenn 

a) dem Bundesministerium für Finanzen die 
Prüfung der zweckgebundenen Verwen­
dung der ibundesverbürgten Kredite und 

im Zuge dieser Prüfung die Einsicht in 
alle Bücher, Urkunden und sonstige Schrif­
ten der Flughafen Wien Betriebsgesell­
schaft mit beschränkter Haftung gewähr­
leistet wird und 

b) die Gesellsmaft dem Bundesministerium 
für Finanzen für die Dauer ,der Laufzeit 
der verbürgten Kredite den jährlichen Ge­
schäftsbericht samt Gewinn- und Verlust­
rechnung und den Prufungsbericht eines 
Wirtschaftsprüfers und Steuer1beraters 
(einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe­
ratungsgesellschaft) oder eines Buchprüfers 
und 'Steuerberaters (einer Buchprüfungs­
und Steuel'1beratungsgesellschaft) im Sinne 
der Wirtschafts treuhänder-Berufsordnung, 
BGBI. Nr. 125/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 26/1965, vor­
legt. 

§ 5. Wird der Bund auf Grund einer gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen übernomme­
nen Haftung in Anspruch genommen, steht ihm 
neben dem Recht, vom Schuldner den Ersatz 
der bezahlten Schuld zu fordern (§ 1358 des all­
gemeinen hürgerlichen Gesetzbuches), auch das 
Recht zu, vom Schuldner den Ersatz aller im 
Zusammenhang mit der Einlösung der über­
nommenen Haftung entstandenen Aufwendun­
gen, insbesondere die vom Bund in einem Rechts­
streit mit dem Gläubiger aufgewendeten Kosten, 
zu fordern. 

§ 6. Für die Übernahme der Bürgschaft durch 
den Bund ist kein Entgelt zu entrichten. 

§ 7. Mit der Vollziehung ,dieses Bundesge­
setzes ist der Bundesminister für Finanz·en he­
traut. 

Erläuterungen 

Der Flughafen Wien Betr~elbsgesellschaft 
m. b. H. obliegt der Bau und Betrieb von Zivil­
flugplätzen in Wien und Niederösterreich mit' 
allen damit im Zusammenhang stehenden Ne­
beneinrichtungen. An der Gesellschaft sind die 
Republik österreich mit 50 v. H. sowie das 
Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit 
je 25 v. H. beteiligt. Das Stammkapital beträgt 
derzeit 310 Millionen Schilling und soll auf 
Grund eines Beschlusses vom Dezember 1971 
auf 510 Millionen Schilling erhöht werden. 

In der ersten Ausbauphase nach der Gründung 
der Gesellschaft im Jahre 1954 wurde der Flug­
hafen Wien~Schwechat errichtet und in Betrieb 
genommen. Die hiefür erforderlich gewesenen 
Investitionen wurden von der Gesellschaft im 
wesentlichen aus dem sogenannten Treuhand­
vermögen, d. h. im Auftrag und für Rechnung 
der Gesellschafter finanziert. Dadurch konnte die 
Ertragsrechnung der Gesellschaft von den hohen 
Abschreibungen des Anlagegutesentlastet wer­
den. Namdem auf Grund des steigenden Ver-
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kehrsaufkommensdie Ertragslage der Gesell­
schaftals genügend gesichert angenommen und 
daher erwartet werden konnte, daß aus dem 
laufenden Geschäft auch die- Abschreibung der 
bereits vorhandenen und der noch herzustellen­
den oder anzuschaffenden Anlagegüter in aus­
reichendem Maße erwirtschaftet werden können, 
wurden die Anlagegüter des Treuhandvermägens 
als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht. 
Die Ermächtigung hiezu wurde, soweit es sich 
bei diesem Vermögen um Bundesvermögen han­
delte, durch das Bundesgesetz vom 7. Juli 1966, 
BGBL Nr. 125, über die Einbringung einer 
Sacheinlage bei der Flughafen Wien Betriebs­
gesellschaft m. b. H. erteilt. 

reich angestrebt. Die Erklärung der Mitgesell­
schafter, daß sie grundsätzlich zur übernahme der 
Mithaftung entsprechend dem Ausmaß ihrer Be­
teiligung (je 25%) an der Flughafen Wien Be­
triebsgesellschaft m. b. H. bereit sind, liegt dem 
Bundesministerium für Finanzen vor. . 

Die Investitionsvorhaben, die zum Teil mit­
tels der vom Bund zu verbürgenden Kredite 
finanziert werden sollen, betr,effen vorwiegend 
den Bau einer weiteren Start- und Landebahn 
mit den dazugehörigen Rollwegen und der not­
wendigen Anpassung der Flugsicherungsanlagen, 
ferner ein neues Frachtzentrum, eine automatische 
Gepäcksortierungsanlage und einen Satelliten für 
eine Kapazitätsausweitung sowie die notwendigen 
Versorgungsanlagen. 

Der großzügige und vordringliche Ausbau des 
Flughafens findet eine weitere Begründung in 
der seit dem Jahr 1954 ständig steigenden Fre­
quenz - 1971 ist die Zahl der Flugzeugbewegun­
gen in dem für den wirtschaftlichen Erfolg maß­
geblichen Linien- und Charterverkehr um 67 
v. H. auf 37.224, die Zahl der Fluggäste um 
12'9 v. H. auf 1,659.121 gestiegen - und in der 
zu erwartenden weiteren Steigerung der wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Flughafen 
Wien Betriebsgesellschaft. 

Der Entwurf dieses Bundesgesetzes enthält Be­
stimmungen, die mit Ausnahme der §§ 5 und 6 
sowie des § 7, soweit sich dieser auf die vorge­
nannten Bestimmungen bezieht, eine Verfügung 
über Bundesvermögen darstellen. 

Der Ausbau eines modernen Großflughafens 
und seine Anpassung an die sich rasch wandeln­
den technischen Erfordernisse macht bedeutende 
Investitionen über einen längeren Zeitraum un­
umgänglich. In Verbindung mit der erwähnten 
Sacheinlage hat daher die Generalversammlung 
am 19. Mai 1965 eine von den Gesellschaftern 
nach Maßgabe ihrer Beteiligung durch Bar­
einzahlungen aufzubringende Erhöhung des 
Stammkapitals der Gesellschaft um 300 Mil­
lionen Schilling beschlossen, um weitere Groß­
investitionen, soweit sie damals abgesehen und 
offensichdich nicht aus dem laufenden Betrieb 
erwirtschaftet werden konnten, zu sichern. Aus 
dem gleichen Grunde ist am 21. Dezember 1971 
eine neuerliche Erhöhung des Stammkapitals um 
weitere 200 Millionen Schilling beschlossen wor­
den, die abermals ohne Knderung des Beteili­
gungsverhältnisses von den Gesellschaftern bis 
zum Ende des Jahres 1977 durch Bareinzahlungen 
aufzubringen ist. Neben diesen Mitteln stehen Zu § 1: 
der Gesellschaft als weitere Eigenmittel für die Mit dieser Bestimmung soll der Bundesminister 
Finanzierung von Investitionen verdiente Ab- für Finanzen ermächtigt werden, für Kredit­
schreibungen zur Verfügung, die im Jahre 1971 operationen der Flughafen Wien Betriebsgesell­
rund 59 Millionen Schilling betragen haben und schaft m. b. H. Haftungen namens des Bundes 
für das Jahr 1972 mit rund 63 Millionen Schil- als Bürge und Zahler zu übernehmen. Er darf 
ling angenommen werden. Im Falle einer wei- von dieser Ermächtigung aber nur Gebrauch 
teren Steigerung des Verkehrsaufkommens kann machen, wenn die im Abs. 2 festgesetzten Vor­
auch mit einer entsprechenden Zunahme ge-! aussetzungen, mit denen der vom Verfassungs­
rechnet werden. gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 10. De--

Der vordringliche Ausbau des Flughafens I zembe.r 1966, .G 22/6~ (Entscheidungsgründe 
Wien-Schwechat hat 1972 und in den folgenden 11. Tell, Abs~mtt 13.' ~Iffe~ III~ zum Ausdruck 
Jahren eine ungewöhnliche Häufung von In- gebrachten Memung hmsichtlIch eIDer dem Art. 18 
vestitionsnotwendigkeiten zur Folge, für deren' Abs. 1 des Bund.es~Verfassungsgesetzes entspre­
Bedeckung die Selbstfinanzierung der Gesell- ~enden Deterr~l1merung Rech~~lttg getrag~n 
schaft und die bis Ende 1977 zu erbringenden wIrd, ~egeben smd. un~ der Erlo~ der ~redIt­
Kapitaleinzahlung,en nicht ausreichen, sodaß sich operatlOner;t. ausschlIeßlIch Zur Mitfinanzler;mg 
die Gesellschaft die zusätzlich benötigten Mittel der Invest1tlOnsvorhab~n am Flughafen Wlen­
auf dem Kapitalmarkt beschaffen muß. Da das Schwechat verwendet wIrd. 
gesamte Flughafenareal Bundeseigentum. ist, ist 
eine dingliche Besicherung der aufzunehmenden 
Darlehen und Kredite nicht möglich. 

Zur Erleichterung der erforderlichen Kredit­
operationen wird daher die übernahme der 
Haftung durch den Bund und durch die Mit­
gesellschafter Stadt Wien und Land Niederöster-

Die Festsetzung des Haftungsrahmens für Zin­
sen und Kosten in der Höhe des Rahmens für 
Kapital erscheint im Hinblick darauf, daß vor 
allem langfristige Kreditoperationen ausgeführt 
werden sollen und daher der Zinsen- und Kosten­
aufwand die Höhe des Kapitalbetrages erreichen 
bzw. sogar i.iberste~gen kann, begründet. 
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Auf die früher übliche unterschiedliche Be- gesellschafter zur Erstreckung ihrer Mithaftung 
grenzung der Nominal- und Effektivverzinsung über die vereinbarte Zeit gegeben sein. 
bei der Aufnahme von Darlehen und sonstigen Vergleichbare Bestimmungen hat der National­
Krediten wird auf Grund einer Empfehlung des 
Staatsschuldenausschusses bei der Osterreichischen . rat bereits im Bundesgesetz betreffend die über­

nahme der Bundeshaftung für Finanzoperationen 
Postsparkasse an den Herrn Bundesminister, im der iOsterreichischen Stickstoffwerke AG., BGBI. 
Bundesfinanzgesetz bei der Aufnahme von An- Nr. 252/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten des 
Bundes von einer solchen Begrenzung Abstand BGBl. Nr. 414/1969, und in späteren Bundes-
zu nehmen, verzichtet. haftungsgesetzen erlassen. 

Die Kreditoperationen können sowohl in be­
stimmten, im Abs. 2 lit. g taxativ aufgezählten 
Währungen als auch in Rechnungseinheiten, die 
auf mehreren dieser Währungen beruhen, er­
folgen. 

Die Abgrenzung des Begriffes "Nettoerlöse" 
sowie die Beurteilung der Gesamtbelastung für 
Kredite mit variablen Zinssätzen wurde zwecks 
eindeutiger Klarstellung im Gesetzestext selbst 
vorgenommen (Abs. 3 und 4). 

Zu § 2: 

Durch die Anwendung der vom Bundesmini­
ster für Finanzen allgemein festgesetzten Kassen­
werte sollen bei der Anrechnung von Fremd­
währungen auf den Ermächtigungsrahmen klei­
nere Kursschwankungen ausgeschaltet und eine 
einheitliche Verrechnungsbasis für die in Betracht 
kommenden Fremdwährungen geschaffen wer­
den. 

Zu § 3: 

Mit dieser Bestimmung soll der Bundesminister 
für Finanzen ermächtigt werden, übernommene 
Haftungen für den Fall zu erstrecken, daß der 
Schuldner aus unvorhersehbaren Gründen un­
verschuldet in vorübergehende wirtschaftliche 
oder finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und 
daher seinen Verpflichtungen aus den Kredit­
operationen nicht vereinbarungsgemäß nachkom­
men kann. Voraussetzung hiefür ist, daß die 
Prolongierung der Fälligkeit der Verpflichtun­
gen entweder vertraglich vereinbart ist oder der 
Gläubiger einer solchen auf Ersuchen des Sdmld­
ners zugestimmt hat. Die vereinbarte Laufzeit 
darf, sofern die im § 1 Abs. 2 lit. c festgesetzte 
Gesamtlaufzeit nicht überschritten wird, höchstens 
um nicht mehr als fünf Jahr·e überschritten wer­
den. Außerdem muß die Mehrleistung an Zin­
sen im Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten 
Deckung finden und die Bereitschaft der Mit-

Zu § 4: 

Mit dieser Bestimmung soll die überprüfung 
der zweckgebundenen Verwendung der bundes­
verbürgten Kredite ermöglicht werden, um da­
durch einer Zweckentfremdung dieser Kredite 
rechtzeitig vorbeugen bzw. bei Feststellung zweck­
widriger Verwendung weitere Haftungsübernah­
men so lange ausschließen zu können, bis die 
zweckentfremdeten Kredite ihrem ursprüng­
lichen Zweck zugeführt worden sind. Das Recht 
auf überprüfung und Einsichtnahme in die 
Bücher usw. ist dem Bundesministerium für 
Finanzen über Aufforderung noch vor der über­
nahme der Haftung im Einzelfall zu gewähr­
leisten. 

Zu § 5: 

Mit dieser Bestimmung sollen die Rechte des 
Bundes, die ihm im Falle einer Haftungs­
inanspruchnahme gegen den Schuldner zukom­
men, im Gesetzestext. klargestellt werden, sodaß 
eine gesonderte Vereinbarung mit dem Schuldner 
entbehrlich ist. 

Zu § 6: 

Gemäß dieser Bestimmung ist für die über­
nahme der Haftung kein Entgelt zu entrich­
ten. 

Zu § 7: 

Mit der Vollziehung des im Entwurf vor­
liegenden Bundesgesetzes soll der Bundesminister 
für Finanzen betraut werden. 

KOSTENBERECHNUNG 

Aus der Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erwachsen dem Bund keine Mehrkosten. Ob 
solche aus einer Inanspruchnahme der Haftung 
erwachsen, kann zur Zeit nicht vorausgesehen 
werden. 
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